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Jede Teileinrichtung benötigt ein Zertifikat

Die rehabilitativen
Tätigkeiten 
müssen 
erkennbar sein.



Anforderungen der BAR

� Als Adresse muss die Hausanschrift 
angegeben werden

� Der Träger kann benannt werden, die 
Reha-Einrichtung muss mit ihrer 
Adresse aber klar erkennbar sein
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Ambulante Reha darf mit
aufgeführt werden.



BAR - Wortbildmarke

Das BAR-Logo 

� soll möglichst separat 
stehen,

� darf nur für med. 
Reha verwendet 
werden (nicht für 
Akutbehandlung oder 
Eingliederungshilfe),

� darf nur auf einem 
Zertifikat verwendet 
werden (nicht für 
Werbezwecke).



Gesamtzertifikat

� Das BAR-Logo darf 

nicht auf Zertifikaten 

stehen, auf denen auch 

Organisationseinheiten 

aufgeführt sind, die 

nicht zur med. Reha 

gehören.



Korrekte Beschreibung des Verfahrens:

Die Zertifizierungsgesellschaft „Z“ 

bescheinigt der 

Rehabilitationseinrichtung „RE“ die 

Erfüllung der Anforderungen 

gemäß dem 

Qualitätsmanagement-Verfahren 

der deQus (Version 3.0) oder

(Stand: Februar 2010). Dieses 

Qualitätsmanagement-Verfahren 

ist von der BAR anerkannt 

(Mitteilung vom 12.01.2010) und 

erfüllt somit die Anforderungen 

nach § 20 Abs. 2a SGB IX.“



Korrekte Beschreibung des Verfahrens:

Achtung!
DIN EN ISO 
9001:2008 kann 
benannt werden, soll 
aber nicht im 
Vordergrund stehen


